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17. Sitzung des Stadtrates am Montag, 27.07.2015 
- öffentlich - 

 
 
Zur Sitzung war ordnungsgemäß geladen.  
 
 
Anwesend: 
 

Vorsitzender 
OB Dr. Christoph Hammer CSU    

Mitglieder: 
BM Paul Beitzer SPD    
  Nora Engelhard CSU    
  Ulrike Fees SPD    
  August Forkel CSU    
  Klaus Huber CSU    
  Tobias Humpf CSU    
2. BM Stefan Klein Bündnis 90/Die Grünen    
  Julia Kubin Freie Wähler Dinkelsbühl    
  Dr. Matthias Lammel Freie Wähler Dinkelsbühl    
  Walter Lechler Wählergruppe Land    
  Helmut Müller SPD    
  Georg Piott Wählergruppe Land    
  Heinrich Piott Wählergruppe Land    
  Hubertus Schmidt CSU    
  Markus Schneider Freie Wähler Dinkelsbühl    
  Manfred Scholl CSU    
  Heinrich Schöllmann CSU    
  Michael Sczesny Freie Wähler Dinkelsbühl    
  Robert Tafferner Bündnis 90/Die Grünen    
  Alexander Wendel Freie Wähler Dinkelsbühl    
  Gerhard Zitzmann Bündnis 90/Die Grünen    
  Dr. Klaus Zwicker SPD    
 
Abwesend: 

Mitglieder: 
  Elke Held SPD   entschuldigt 
  Hans-Peter Mattausch CSU   entschuldigt 
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Niederschrift 
 
 

In der heutigen Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beschlossen und über wei-
tere Tagesordnungspunkte beraten. 
 
 
 
Bürgerfrageviertelstunde 
 
 
Bericht des Oberbürgermeisters 
 
 
Anfragen aus dem Stadtrat 
 
 
Offizielle Verabschiedung von Herrn Stadtkämmerer Pomp 
 
 
Präsentation des neuen Internetauftritts der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl 
 

1. Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenengremiums Burg-
stall 

1/009/2015  

2. Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenenkollegiums Sin-
bronn 

1/010/2015  

3. Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenengremiums Wol-
fertsbronn 

1/011/2015  

4. Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenengremiums Din-
kelsbühl 

1/012/2015  

5. Sanierung Jugendherberge Dinkelsbühl 
- Vergabe 023 Wärmedämmung innen und Innenputzarbeiten 

3/082/2015  

6. Sanierung Jugendherberge Dinkelsbühl 
- Vergabe lüftungstechnische Anlagen 

3/078/2015  

7. Sanierung Oberer Mauerweg III - Vergabe der Bauleistungen 3/081/2015  

8. Erschließung BG "Am Gaisfeld BA III" 
- Vergabe der Ingenieurleistungen "äußere Erschließung" LP 5 - 9 
- 

3/080/2015  

9. Neufassung der Wasserabgabesatzung (WAS) RA/015/2015  

10. Anschaffung eines Hubsteigers für den Bauhof 3/086/2015  

11. Jahresbericht und Jahresabschluss mit Jahresabschlussprüfung 
2014 

SWD/006/2015  

12. Kapitalverstärkungsmittel aufgrund der Verluste der Bäder 2014 SWD/013/2015  
 
Genehmigung der Niederschrift 
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Bürgerfrageviertelstunde 

 
Es sind keine Anfragen gestellt worden.  
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Bericht des Oberbürgermeisters 

 
Förderfähigkeit Kreisverkehr 
Laut Schreiben der Regierung von Mittelfranken handelt es sich bei dem Kreisverkehr im Kreu-
zungsbereich St 2220, Kreisstraße AN 45 und der Wörter Straße um ein förderfähiges Projekt. 
 
Lob für Wohnmobilstellplatz 
Dr. Hammer informierte über die hohe Anzahl an Wohnmobilisten auf dem neuen Wohnmobil-
stellplatz an der Mönchsrother Straße. Exemplarisch hat er ein Schreiben vorgelesen, mit dem 
sich Urlauber über die gute Qualität des Platzes, den vorbildlichen Ver- und Entsorgungsein-
richtungen und der Sauberkeit des Platzes bedankt haben. 
 
Zuschuss für Landestheater 
Der Bezirk Mittelfranken hat für das Landestheater Dinkelsbühl einen Zuschuss in Höhe von 
20.000 Euro bewilligt. 
 
Genehmigung Ganztagesschule 
Die Regierung von Mittelfranken hat die offene Ganztagesschule in der Hans-von- Raumer-
Mittelschule für das kommende Schuljahr genehmigt. 
 
Kreiszuschuss Musikschule 
Das Landratsamt hat für die Musikschule Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Herrieden und Wasser-
trüdingen einen Kreiszuschuss für das Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 12.980 Euro gebilligt. 
 
Schulungszentrum Fiat Crysler 
„Fiat Chrysler Automobiles“ plant das Schulungszentrum in Dinkelsbühl (Standort Ellwanger 
Straße) im ersten Halbjahr 2016 zu eröffnen. 
 
Fördermittel für Jugendherberge 
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat der Hospitalstiftung Dinkelsbühl den Fördervertrag, 
welcher 2015/2016 in einer ersten Tranche Zuschussmittel in Höhe von 120.000 Euro vorsieht, 
zukommen lassen.  
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Anfragen aus dem Stadtrat 

 
Beleuchtung Stadtmauer 
Während der Baustelle ist es nicht möglich die Stadtmauer-Beleuchtung an der ehem. Bullen-
haltung aufrecht zu erhalten. Ob die Beleuchtung nach Beendigung der Gebäudesanierung 
wieder an der ehem. Bullenhaltung angebracht werden kann, muss noch geklärt werden, be-
antwortete Stadtbaumeister Holger Göttler die Nachfrage von Markus Schneider (FW). 
 
 
Radweg Segringen 
Robert Tafferner (Grüne) erkundigte sich nach dem aktuellen Stand der Planungen Radweg 
Segringen. Dr. Hammer erläuterte, dass hingegen den ersten Planungen der Radweg in der 
Breite reduziert worden ist, so dass kein landwirtschaftlicher Verkehr mehr fahren darf. Durch 
diese Umplanungen hat nun auch die Untere Naturschutzbehörde ihr Einverständnis ohne wei-
tere Auflagen gegeben. Die letzten Gespräche bezüglich Förderungen laufen derzeit. Dr. Ham-
mer informiert, dass es eine Infoveranstaltung in Segringen geben wird.  
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Offizielle Verabschiedung von Herrn Stadtkämmerer Pomp 

 
Nach 50 Dienstjahren und 32 aufgestellten Haushalten (seit 1984) bei der Stadt Dinkelsbühl 
geht Stadtkämmerer Günter Pomp zum 31.08.2015 in den Ruhestand. „Eine solide und voraus-
schauende Arbeit zum Wohle der Stadt, geprägt von einem enormen Fachwissen und einem 
profunden Schatz an Erfahrungen“, so dankte Dr. Hammer ihm bei dessen Verabschiedung im 
Rahmen der Juli-Stadtratssitzung.  
 
Günter Pomp absolvierte ab 01.09.1965 die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwal-
tungsdienstes bei der Stadt Dinkelsbühl. Zum 01.09.1967 wurde er Beamter auf Widerruf (Stad-
tinspektoranwärter). Im Herbst 1970 legte er erfolgreich die Anstellungsprüfung für den geho-
benen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab und zum 21.12.1970 wurde er als Inspektor an-
gestellt. Ab 08.04.1976 wurde er Beamter auf Lebenszeit und vier Monate später zum Stadt-
oberinspektor in der Steuer- und Grundstücksverwaltung befördert. Ab 02.05.1983 hat man ihm 
die Leitung der damaligen Abteilung IV, jetzt Amt 2 (Finanzabteilung) und die Funktion des 
„Stadtkämmerers“ übertragen und im Juli des gleichen Jahres wurde er zum Verwaltungsamt-
mann befördert. Ab Juli 1986 durfte er sich Verwaltungsamtsrat nennen und ab März 2001 
schließlich Verwaltungsoberamtsrat (neue Bezeichnung seit 01.01.2011: Verwaltungsrat). 
 
 Herr Pomp war während seiner Ausbildung und auch anschließend immer in der Finanzabtei-
lung der Stadt tätig. Insgesamt werden dies mit Eintritt in den Ruhestand dann unglaubliche 50 
Jahre gewesen sein, davon über 32 Jahre als Stadtkämmerer und Leiter der Abteilung. Herr 
Pomp erinnerte in seiner kleinen Abschiedsrede an die vielen großen Projekte wie etwa die 
Landesgartenschau 1988, die Umsetzung des Abwasserkonzepts, die Dorferneuerungen und 
die großen Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt. Es gab „Höhen und Tiefen, aber es über-
wiegen die positiven Zeiten“ so Pomp. 
 
In Ergänzung zum Warnecke-Bild, das Herr Pomp zum 40-jährigen Dienstjubiläum bekommen 
hat, bekam er nun zu seiner Verabschiedung ein weiteres Warnecke-Bild. Weiterhin bekam er 
eine Laterne und Wein geschenkt. Die Laterne soll ihn als „Wächter über unsere Finanzen“ er-
innern und der trockene Rotwein sei „passend zu seinem trockenen Humor“ so Dr. Hammer bei 
der Geschenkübergabe.  
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Präsentation des neuen Internetauftritts der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl 

 
Herr Wolfgang Wölf, Geschäftsführer der Fa. Hirsch&Wölfl stellte in der Sitzung - 13 Jahre nach 
dem letzten Relaunch von www.dinkelsbuehl.de – den runderneuerten Internetauftritt mit rund 
900 Inhaltsseiten vor. Dabei wurden die Strukturen vereinfacht und dabei Platz geschaffen für 
mehr schnelle Klicks, mehr Bilder und mehr Interaktives. 
 
Seit Mitte Juli ist die neue Internet- Seite der Stadt Dinkelsbühl online. „Eine Drohne hat unsere 
Stadt aus der Luft aufgenommen und die 360-Grad- Panoramen machen die „schönste Altstadt 
Deutschlands (Focus)“ nun im Internet international greifbar“, freute sich Dr. Hammer. Internet-
auftritte werden in einer globalisierten und digitalen Welt zunehmend zum Aushängeschild einer 
Stadt. Alle Seiten sind zudem barrierefrei umgesetzt worden, d. h. es wurden technische und 
konzeptionelle Anpassungen vorgenommen, damit Menschen mit Beeinträchtigungen wie z. B. 
Blindheit, die Seite ebenfalls ohne Barrieren konsumieren können. 
 
Die neue Internetseite hat darüber hinaus das Angebot auf über 20 Online-Dienste erweitert, 
um hier für Bürger(-innen), aber auch für Auswärtige, Investoren und Touristen aus aller Welt 
flexibel zu sein. Von der Beantragung des Führungszeugnisses, der Verlängerung eines gelie-
henen Buches, dem Kauf eines Tickets für ein Landestheaterstück, der Online-Buchung eines 
Hotelzimmers bis hin zur Bewerbung für einen Bauplatz können Dienste online in Anspruch 
genommen werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des neuen Internetauftritts ist das Multi-
Channel- Konzept. Durch diese Technik wird die Website auf allen Endgeräten - egal ob Smart-
phone, Tablet, PC oder Fernseher - angezeigt und das Layout passt sich entsprechend der 
Bildschirmgröße an.  
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 1/009/2015 

Berichterstatter: Frau Bettina Schneider 

Betreff: Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenengremi-
ums Burgstall 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Abmarkungsgesetzes (AbmG) besteht ein Feldgeschworenen-
kollegium aus vier bis sieben Mitgliedern. Das Feldgeschworenenkollegium Burgstall umfasst 
laut Stadtratsbeschluss vom 19.05.2010 sechs Feldgeschworene. 
 
Nach Art. 11 Abs. 4 Satz 1 AbmG werden die Feldgeschworenen auf Lebenszeit bestellt. 
 
Mit Brief vom 08.06.2015 teilt Herr Friedrich Kränzlein als Obmann des Feldgeschworenenkol-
legiums Burgstall mit, dass aus gesundheitlichen Gründen ein Engpass an Arbeitskräften be-
steht. Er bittet darum, einen weiteren Feldgeschworenen zu verpflichten.  
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 19.05.2010 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Burgstall ab sofort auf sieben Feldgeschworene festgesetzt.  
 
 
 

17. Sitzung des Stadtrates Beschlussnummer: SR/20150727/Ö1 

Ja 23  Nein 0  Anwesend 23   

 
 
Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 19.05.2010 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Burgstall ab sofort auf sieben Feldgeschworene festgesetzt.  
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 1/010/2015 

Berichterstatter: Frau Bettina Schneider 

Betreff: Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenenkolle-
giums Sinbronn 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Abmarkungsgesetzes (AbmG) besteht ein Feldgeschworenen-
kollegium aus vier bis sieben Mitgliedern; bei Bedarf kann die Zahl angemessen erhöht werden. 
Das Feldgeschworenenkollegium Sinbronn umfasst laut Stadtratsbeschluss vom 27.09.1978 
sieben Feldgeschworene. 
 
Nach Art. 11 Abs. 4 Satz 1 AbmG werden die Feldgeschworenen auf Lebenszeit bestellt. 
 
Mit Brief vom 23.06.2015 teilt Herr Karl Eisen als Obmann des Feldgeschworenenkollegiums 
Sinbronn mit, dass aus gesundheitlichen Gründen mehrerer Mitglieder ein Engpass an Arbeits-
kräften besteht. Er bittet darum, einen weiteren Feldgeschworenen zu verpflichten.  
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 27.09.1978 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Sinbronn ab sofort auf acht Feldgeschworene festgesetzt. 
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Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 27.09.1978 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Sinbronn ab sofort auf acht Feldgeschworene festgesetzt. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 1/011/2015 

Berichterstatter: Frau Bettina Schneider 

Betreff: Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenengremi-
ums Wolfertsbronn 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Abmarkungsgesetzes (AbmG) besteht ein Feldgeschworenen-
kollegium aus vier bis sieben Mitgliedern. Das Feldgeschworenenkollegium Wolfertsbronn um-
fasst laut Stadtratsbeschluss vom 27.09.1978 fünf Feldgeschworene. 
 
Nach Art. 11 Abs. 4 Satz 1 AbmG werden die Feldgeschworenen auf Lebenszeit bestellt. 
 
Mit Brief vom 13.07.2015 teilt Herr Manfred Heiß als Obmann des Feldgeschworenenkollegiums 
Wolfertsbronn mit, dass aus gesundheitlichen Gründen ein Engpass an Arbeitskräften besteht. 
Er bittet darum, einen weiteren Feldgeschworenen zu verpflichten. 
 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 27.09.1978 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Wolfertsbronn ab sofort auf sechs Feldgeschworene festgesetzt. 
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Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 27.09.1978 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Wolfertsbronn ab sofort auf sechs Feldgeschworene festgesetzt. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 1/012/2015 

Berichterstatter: Frau Bettina Schneider 

Betreff: Festsetzung der Stärke des Feldgeschworenengremi-
ums Dinkelsbühl 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 1 des Abmarkungsgesetzes (AbmG) besteht ein Feldgeschworenen-
kollegium aus vier bis sieben Mitgliedern. Das Feldgeschworenenkollegium Dinkelsbühl umfasst 
laut Stadtratsbeschluss vom 25.11.1998 fünf Feldgeschworene. 
 
Nach Art. 11 Abs. 4 Satz 1 AbmG werden die Feldgeschworenen auf Lebenszeit bestellt. 
 
Mit Brief vom 14.07.2015 teilt Herr Otto Friedrich als Obmann des Feldgeschworenenkollegiums 
Dinkelsbühl mit, dass aus gesundheitlichen Gründen ein Engpass an Arbeitskräften besteht. Er 
bittet darum, einen weiteren Feldgeschworenen zu verpflichten. 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 25.11.1998 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Dinkelsbühl ab sofort auf sechs Feldgeschworene festgesetzt. 
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Beschluss: 
 
In Abänderung des Stadtratsbeschlusses vom 25.11.1998 wird die Stärke des Feldgeschwore-
nenkollegiums Dinkelsbühl ab sofort auf sechs Feldgeschworene festgesetzt. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 3/082/2015 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Sanierung Jugendherberge Dinkelsbühl 
- Vergabe 023 Wärmedämmung innen und Innenputz-
arbeiten 

Sachverhaltsdarstellung: 
Für o.a. Maßnahme findet eine beschränkte Ausschreibung statt. 
Wenn sich die Kosten nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung im Rahmen der Kos-
tenberechnung befinden, wird Herr Bürgermeister Beitzer im Zuge der dinglichen Anordnung 
den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter erteilen. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 3.110.000 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja HSt.: 1.4689.9400 2 
3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       
- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Herr Bürgermeister Beitzer wird beauftragt, im Zuge der dringlichen Anordnung den Auftrag an 
den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 
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Beschluss: 
Herr Bürgermeister Beitzer wird beauftragt, im Zuge der dringlichen Anordnung den Auftrag an 
den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 3/078/2015 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Sanierung Jugendherberge Dinkelsbühl 
- Vergabe lüftungstechnische Anlagen 

Sachverhaltsdarstellung: 
Für o.a. Maßnahme fand eine beschränkte Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fach-
technischer Prüfung durch das Ingenieurbüro Bautz, Ansbach, ergab sich folgender Preisspie-
gel: 
Fa. Aircontec GmbH, Hilpoltstein 121.712,61 € 
Rang 2 121.944,38 € 
Rang 3 125.013,56 € 
Rang 4 128.265,40 € 
Rang 5 143.339,43 € 
 
In der Kostenberechnung sind für o.a. Arbeiten 70.000 € veranschlagt. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 3.110.000 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja bei HSt.: 1.4689.9400 -2 
3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       
- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Es wird beschlossen, der Firma Aircontec GmbH, Hilpoltstein, den Auftrag für lüftungstechni-
sche Anlagen in Höhe von 121.712,61 € zu erteilen. 
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Beschluss: 
Es wird beschlossen, der Firma Aircontec GmbH, Hilpoltstein, den Auftrag für lüftungstechni-
sche Anlagen in Höhe von 121.712,61 € zu erteilen. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 3/081/2015 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Sanierung Oberer Mauerweg III - Vergabe der Bau-
leistungen 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
In den vergangenen Jahren wurde in zwei Abschnitten der Obere Mauerweg vom Mucken-
brünnlein bis zum Deutschhofberg saniert. Im dritten und letzten Teil soll vom Deutschhofberg 
bis zur Pflasterung am Segringer Tor die sehr schadhafte Straße saniert werden. Gestalterisch 
orientiert sie sich an den beiden ersten Abschnitten. Für die Baumaßnahme wurden von den 
Firmen vor Ort Angebote eingeholt.  
 
Los 1: Straßen/Pflaster und Tiefbauarbeiten 
Los 2: Tiefbauarbeiten Versorgungsleitungen Stadtwerke Dinkelsbühl 
 
Es ergibt sich folgender Preisspiegel: 
     Los 1  Los 2  Gesamt 

1. Fa. Dauberschmidt  140.873,34 73.386,62 214.259,96  
2.                             164.460,38 73.349,97 237.810,35  
3.    nicht abgegeben 

 
Die anteiligen Kosten für die Wiederherstellung der Oberflächen im Zuge der Versorgungslei-
tungen werden von den Stadtwerken übernommen. 
Baubeginn soll Ende August sein, so dass die Maßnahme noch in 2015 abgeschlossen werden 
kann. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 214,259,96 €, davon 73.386,62 Stadtwerke 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: 225.000,00 € bei HSt.: 6479.9500 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, den Auftrag für die Sanierung Oberer Mauerweg III in Höhe von 
214.259,96 € an die Fa. Dauberschmidt, Botzenweiler, zu erteilen. 
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Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, den Auftrag für die Sanierung Oberer Mauerweg III in Höhe von 
214.259,96 € an die Fa. Dauberschmidt, Botzenweiler, zu erteilen. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 3/080/2015 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Erschließung BG "Am Gaisfeld BA III" 
- Vergabe der Ingenieurleistungen "äußere Erschlie-
ßung" LP 5 - 9 - 

Sachverhaltsdarstellung: 
Die Erschließungsarbeiten für das Wohnbaugebiet “Am Gaisfeld BA III“ sind weitgehend fertig 
gestellt. Die künftige Anbindung soll über einen neu zu erstellenden Kreisverkehr an die Staats-
straße St 2220 bzw. Kreisstraße AN 45 erfolgen. Desweitern sollen die Fußgänger/Radfahrer 
kreuzungsfrei von Süden kommend die Staatsstraße St 2220 queren können. Hierzu sind Brü-
ckenbauwerke erforderlich. 
 
Um die Planungen weiter bearbeiten zu können und die einzelnen Baumaßnahmen ausschrei-
ben zu können, ist es erforderlich, die notwendigen Ingenieurleistungen zu beauftragen. 
 
Vom Ingenieurbüro Härtfelder, Feuchtwangen liegt hierzu ein Honorarangebot vor. Die ge-
schätzten Herstellungskosten betragen für die äußere Erschließung ca. 875.000 EUR netto. 
Diese Kosten teilen sich wie folgt auf 
 

- Kreisverkehr    ca. 400.000 EUR 
- Fußgängerbrücke   ca. 275.000 EUR 
- Durchlass Baugebiet   ca. 200.000 EUR 

 
Verkehrsanlagen äußere Erschließung 
Nach der Gebührenordnung HOAI 2013 Teil 3, § 48 ergibt dies unter Festlegung der Honorar-
zone III, Mindestsatz, ein Grundhonorar von 74.141,50 EUR. 
 
Dies teilt sich folgendermaßen auf:  
 
LP 5 - 9 
- Ausführungsplanung   15 % 
- Vorbereitung der Vergabe    10 % 
- Mitwirkung bei der Vergabe   4 % 
- Objektüberwachung    15 % 
- Objektbetreuung und Dokumentation   1 %  
    45 % 

Örtliche Bauüberwachung (2,5 % auf anrechenbare Kosten) 

 
Dies ergibt ein Honorar von 67.706,05 EUR brutto ( inklusive Nebenkosten) 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme betragen 1.200.000,00 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja 450.000,00 € bei HSt.: 1.6302.9500      
  550.000,00 € bei HSt.: 1.6302.9501 
 
3.  Die überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 200.000,00 € werden gedeckt durch: 

Veranschlagung im Haushalt 2016 
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Vorschlag zum Beschluss: 
 
Mit der Vergabe der Ingenieurleistungen zu den Bedingungen des vorgenannten Angebotes 
besteht Einverständnis.  
Es wird beschlossen, auf der Basis des Angebotes einen Ingenieurvertrag abzuschließen für 
die Leistungsphasen 5 – 9; dies entspricht Honorarkosten von 67.706,05 EUR. 
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Beschluss: 
 
Mit der Vergabe der Ingenieurleistungen zu den Bedingungen des vorgenannten Angebotes 
besteht Einverständnis.  
Es wird beschlossen, auf der Basis des Angebotes einen Ingenieurvertrag abzuschließen für 
die Leistungsphasen 5 – 9; dies entspricht Honorarkosten von 67.706,05 EUR. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: RA/015/2015 

Berichterstatter: Frau Lang-Oertel 

Betreff: Neufassung der Wasserabgabesatzung (WAS) 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Dinkelsbühl (Wasserabgabesat-
zung – WAS) vom 18.09.1990 entsprach lange Zeit den Empfehlungen des Staatsministerium 
des Innern und des Bayerischen Gemeindetags. Deren Mustersatzung wurde im Jahr 2010 neu 
gefasst und enthält diverse Änderungen, die in dem anliegenden Satzungsentwurf fett gedruckt 
sind. Es werden die zwischenzeitlich ergangenen gerichtlichen Entscheidungen ebenso berück-
sichtigt wie Rechtsänderungen bzw. Veränderungen im Umweltbewusstsein. 
 
In Abstimmung mit den Stadtwerken Dinkelsbühl wurden in § 9 Abs. 3 des Entwurfs noch Rege-
lungen aufgenommen, die in der Vergangenheit in der Praxis Einzelfälle rechtssicher regeln. 
 
Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 14.07.2015 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, 
die Neufassung der WAS zu beschließen.  
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Großen Kreisstadt Dinkels-
bühl (Wasserabgabesatzung – WAS) wird mit Wirkung zum 01.08.2015 entsprechend dem als 
Anlage beigefügten Entwurf neu gefasst; die Anlage ist Teil dieses Beschlusses. 
Mit Ablauf des 31.07.2015 tritt damit die Wasserabgabesatzung vom 18.09.1990 außer Kraft.   
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Beschluss: 
 
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Großen Kreisstadt Dinkels-
bühl (Wasserabgabesatzung – WAS) wird mit Wirkung zum 01.08.2015 entsprechend dem als 
Anlage beigefügten Entwurf neu gefasst; die Anlage ist Teil dieses Beschlusses. 
Mit Ablauf des 31.07.2015 tritt damit die Wasserabgabesatzung vom 18.09.1990 außer Kraft.   
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: 3/086/2015 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Anschaffung eines Hubsteigers für den Bauhof 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Für viele Arbeiten im Bauhof ist ein Hubsteiger nötig (Unterhaltsarbeiten Hochbau, Stadtmauer, 
Baumpflegearbeiten), dieses Gerät wird bisher immer angemietet und steht somit nur im be-
grenztem Umfang zur Verfügung. Deswegen ist im Haushaltsansatz die Anschaffung eines 
Hubsteigers vorgesehen. Der Hubsteiger kann auch von den Stadtwerken mitgenutzt werden. 
Es werden im Moment von den verschiedenen Firmen Angebote eingeholt. Da eine gewisse 
Lieferzeit besteht und das Fahrzeug noch dieses Jahr eingesetzt werden soll, ist das Ansuchen 
der Verwaltung, dass die Vergabe durch den Bürgermeister Beitzer erfolgen kann. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 140.000,00 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: 200.000,00 € bei HSt.: 7711.9350      
 
  
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Herr Bürgermeister Beitzer wird beauftragt, den Auftrag für die Anschaffung eines Hubsteigers 
für den Bauhof zu erteilen. 
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Beschluss: 
 
Herr Bürgermeister Beitzer wird beauftragt, den Auftrag für die Anschaffung eines Hubsteigers 
für den Bauhof zu erteilen. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: SWD/006/2015 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Jahresbericht und Jahresabschluss mit Jahresab-
schlussprüfung 2014 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Gemäß § 25 EBV legt die Werkleitung den Jahresabschluss, den Anhang mit Anlagennach-
weis, die Erfolgsübersicht und den Lagebericht über den Oberbürgermeister vor.  
 
Die Jahresabschlussprüfung ist wie beauftragt durch die BKWP Wiedemann & Partner mbB, 
Wirtschaftsprüfergesellschaft, Renatastr. 73, 80639 München erfolgt. Das Ergebnis der Prüfung 
ist in einem ausführlichen Prüfungsbericht dargestellt worden. Der Jahresabschluss weist eine 
Bilanzsumme in Höhe von 25.156.529,72 Euro und einen Jahresgewinn in Höhe von 23.943,59 
Euro aus. 
 
Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne 
Einschränkung erteilt. 
 
Anlagen:  
Jahresbericht und Jahresabschluss 2014 
Jahresabschluss 2014 – Allgemeiner Teil 
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2014 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss 2014 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang mit Anlagen-
nachweis, Erfolgsübersicht und Lagebericht der Stadtwerke wird festgestellt. Der Gewinn des 
Jahres 2014 in Höhe von 23.943,59 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Gewinnvor-
träge bis zum Jahr 2013 werden den allgemeinen Rücklagen zugeführt. 
 
Der Werkleitung und dem Oberbürgermeister wird für das Jahr 2014 Entlastung erteilt. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und der Jahresabschluss-prüfung 
2014 ist zu veranlassen. Der Jahresabschluss und Prüfbericht ist bei den Stadtwerken an 7 
Tagen während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aufzulegen. 
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Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss 2014 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang mit Anlagen-
nachweis, Erfolgsübersicht und Lagebericht der Stadtwerke wird festgestellt. Der Gewinn des 
Jahres 2014 in Höhe von 23.943,59 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Gewinnvor-
träge bis zum Jahr 2013 werden den allgemeinen Rücklagen zugeführt. 
 
Der Werkleitung und dem Oberbürgermeister wird für das Jahr 2014 Entlastung erteilt. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und der Jahresabschluss-prüfung 
2014 ist zu veranlassen. Der Jahresabschluss und Prüfbericht ist bei den Stadtwerken an 7 
Tagen während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aufzulegen. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 27.07.2015 

Vorlagennummer: SWD/013/2015 

Berichterstatter: Herr Werner Lechler 

Betreff: Kapitalverstärkungsmittel aufgrund der Verluste der 
Bäder 2014 

Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die jährlichen Verluste der Bäder führen zu Eigenkapital- und Liquiditätsverlusten. Diese Ver-
luste dürfen den Finanzspielraum der Versorgungsbetriebe nicht beeinflussen. Demnach hat die 
Stadt folgende Kapitaleinlage zu leisten: 
 
 Jahresabschluss  Jahresabschluss 
 2014  2013 
    
Verluste Bäder  711.530,07 €  637.056,88 € 
./. Abschreibung  7.669,00 €  7.669,00 € 
./. Steuerersparnis  198.699,65 €  179.001,05 € 
Kapitaleinlage Stadt 505.161,42 €  450.386,83 € 
    
    
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Stadt leistet eine Kapitaleinlage in Höhe von 505.161,42 Euro. 
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Beschluss: 
 
Die Stadt leistet eine Kapitaleinlage in Höhe von 505.161,42 Euro. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
Stadtrat 
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Genehmigung der Niederschrift 

 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 24.06.2015 hat zur Einsichtnahme aufgele-
gen und wurde genehmigt. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Dr. Christoph Hammer    Thomas Staufinger 
Oberbürgermeister    Schriftführer 
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Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der  
Großen Kreisstadt Dinkelsbühl 

(Wasserabgabesatzung – WAS –) 
vom  27.07.2015 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt die Stadt Dinkelsbühl folgende Satzung: 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das Gebiet der Stadt 
Dinkelsbühl. 
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt. 
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund 
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse. 

§ 2 
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische 
Festlegungen sind zu berücksichtigen. 
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte 
oder ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von 

denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 
Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der 
Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der 
Anschlussvorrichtung und enden mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. 

Gemeinsame 
Grundstücksanschlüsse 
(verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. 
Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der 
Versorgungsleitung verbinden. 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der 
Versorgungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter 
oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit 
Absperrarmatur samt den dazugehörigen technischen 
Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte 
nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich 
Wasserzähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der 
Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen 
Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene 
Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der Wasserzähler. 

Anlagen des 
Grundstückseigentümers (= 
Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in 
Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch 
Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise 
im selben Gebäude befinden. 
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§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich 
genutztes oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine 
Versorgungsleitung erschlossen werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue 
Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche 
Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt die Stadt. 
(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung 
versagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 
Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit 
dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 
(4) 1Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von 
Wärmepumpen. 2Die Stadt kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten 
Einzelfällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in 
Trinkwasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser 
verbraucht wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 
2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist 
der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser 
Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser darf 
ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung verwendet werden. 
3Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 4Sie haben auf 
Verlangen der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil 
befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist 
unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen. 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder 
Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und 
nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. 2Gründe der 
Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für 
den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der 
Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die 
Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die 
Vorhaltung von Löschwasser. 
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der 
Grundstückseigentümer der Stadt Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach  
 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. 2Er hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine 
Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer Nachspeisung 
von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine 



Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) der Nachspeiseeinrichtung in das 
Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich. 

§ 8 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann die Stadt 
durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und 
Gebührensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

(1) 1Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, 
erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt 
sein. 
(2) 1Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren 
Änderung. 2Sie bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 3Der 
Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu 
wahren. 4Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich 
geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.  
(3)Wird bei einem bereits erschlossenen Grundstück infolge Grundstücksteilung, 
Mehrfachbebauung oder Grundstücksveränderung ein zusätzlicher Grundstücksanschluss 
benötigt oder wird hierdurch eine solcher überflüssig, fallen die Kosten bzw. Rückbaukosten 
dem jeweiligen Grundstückseigentümer zur Last.   

(4) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des 
Grundstücksanschlusses zu schaffen. 2Die Stadt kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist 
setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen. 
(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des 
Grundstücksanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen 
unverzüglich der Stadt mitzuteilen. 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, 
Änderung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des 
Wasserzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet. 
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher 
oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 
geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, 
dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss Wasser 
erbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 
(3) 1Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen. 2Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird 
vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich 
vorhanden ist. 3Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch 
vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers 
trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
rechtmäßig hergestellt worden sind oder 

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig 
hergestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 

und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden 
einschließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und 
Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte 
Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 



(4) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. 2Ebenso können 
Anlagenteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. 3Die dafür erforderliche 
Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Stadt zu veranlassen. 

§ 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind der 
Stadt folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Stadt aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle 
Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 
(2) 1Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 
2Ist das der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der 
eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. 3Stimmt die Stadt nicht zu, setzt sie dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 4Die geänderten 
Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht 
von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt begonnen werden. 
2Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt oder durch 
ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Stadt oder eines anderen 
Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. 2Die Stadt ist berechtigt, die Ausführung der 
Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt verdeckt werden; andernfalls sind sie auf 
Anordnung der Stadt freizulegen. 
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt über das 
Installationsunternehmen zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die 
Inbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten. 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt Ausnahmen zulassen. 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 1Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer 
Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Sie hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen. 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten 
lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für 
Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 
(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an 
das Verteilungsnetz übernimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 2Dies gilt 
nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben 
darstellen. 

§ 13 
Abnehmerpflichten, Haftung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadt, die sich auf 
Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der 
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 
und die von der Stadt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur 
Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen der Stadt berechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, 
Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu 
betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach 



Möglichkeit vorher verständigt. 
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes 
der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Stadt mitzuteilen, soweit sich dadurch die 
vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt für von ihnen verschuldete 
Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

§ 14 
Grundstücksbenutzung 

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für 
die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer 
Weise belasten würde. 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tragen, 
soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, nach Wahl der Stadt die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf 
Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

(1) 1Die Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt 
zur Verfügung. 2Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die 
in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils 
geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik. 
(2) 1Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, 
sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. 2Die Stadt wird 
eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei 
Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst 
berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den 
geänderten Verhältnissen anzupassen. 
(3) 1Die Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am 
Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange die Stadt durch höhere 
Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche 
Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. 3Die 
Stadt kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter Auflagen 
und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der 
anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Die Stadt darf ferner die Lieferung unterbrechen, um 
betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt die Stadt Absperrungen der 
Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Umfang und 
voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 
(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke 
geliefert. 2Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung 
der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen. 
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des 



Druckes oder der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Stadt nicht abwenden kann, oder auf 
Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch 
auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

§ 16 
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über die 
näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem 
Grundstückseigentümer und der Stadt zu treffen. 
(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. 2Sie müssen auch für 
die Feuerwehr benutzbar sein. 
(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Stadt, der 
Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und 
ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden 
Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 
(4) 1Bei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksanschlüsse 
vorübergehend abzusperren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür 
kein Entschädigungsanspruch zu. 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 

(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden 
Zwecken ist rechtzeitig bei der Stadt zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers 
beizubringen. 3Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die Stadt; sie legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest. 
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 
vorübergehenden Zwecken entnommen werden soll, so stellt die Stadt auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen für 
die Benutzung fest. 

§ 18 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus dem Benutzungsverhältnis 
oder aus unerlaubter Handlung im Falle 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei 

denn, dass der Schaden von der Stadt oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder 
vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch 
grobe Fahrlässigkeit der Stadt oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden 
ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Stadt verursacht worden ist. 

2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im 
Rahmen des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen durch Unterbrechung 
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem 
Grundstückseigentümer. 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die 
diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. 
2Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 
(5) Schäden sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 



§ 19 
Wasserzähler 

(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadt. 2Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, 
Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der Stadt; sie bestimmt 
auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat die 
Stadt so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; sie hat den 
Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren. 
(2) 1Die Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu 
verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Die Stadt 
kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die 
Kosten zu übernehmen. 
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet, sie vor 
Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 
(4) 1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeitabständen 
oder auf Verlangen der Stadt vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Dieser hat dafür zu 
sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

§ 20 
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der 
Grundstücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
1. das Grundstück unbebaut ist oder 
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig lang 

sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und 
jederzeit zugänglich zu halten. 

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes 
verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Stadt, so hat er 
diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 
(2) Die Stadt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn 
der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

§ 22 
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung nicht 
verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat 
er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich der Stadt zu melden. 
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er bei 
der Stadt Befreiung nach § 6 zu beantragen. 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

(1) Die Stadt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der 
Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung 
betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 

Messeinrichtungen zu verhindern oder 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 



der Stadt oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 
(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz Mahnung, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 
2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. 3Die Stadt kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 
(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die 
Einstellung entfallen sind. 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500 Euro belegt werden, wer 
vorsätzlich 
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf 

gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 
3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit den Installationsarbeiten beginnt, 
4. gegen die von der Stadt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder 

Verbrauchsverbote verstößt. 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 
unberührt. 

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen 
für den Einzelfall erlassen. 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 

§ 26 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt 01.08.2015 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt 
Dinkelsbühl vom 18.09.1990 außer Kraft. 
 
Dinkelsbühl, den 27.07.2015 
 
 
Dr. Hammer 
Oberbürgermeister 
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